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Reglement über die Rekurskommission der Universität Bern 
vom 19. September 2023 

Der Senat der Universität Bern, 

gestützt auf Artikel 138 der Verordnung vom 12. September 2012 über die Universität 
(UniV)1, 
beschliesst: 

 1. Geltungsbereich 

GELTUNGSBEREICH Art. 1 1 Dieses Reglement regelt Organisation und Verfahren 
der Rekurskommission der Universität Bern. 

 2. Organisation 

STELLUNG Art. 2 1 Die Rekurskommission ist die interne Verwaltungs-
justizbehörde der Universität.  
2 Sie ist gegenüber den anderen Organen der Universität nicht 
weisungsgebunden. 

ZUSAMMENSETZUNG, WAHL UND 
AMTSDAUER 

Art. 3 1 Die Rekurskommission besteht aus der Präsidentin 
oder dem Präsidenten und vier weiteren Mitgliedern.  
2 Ihre Präsidentin oder ihr Präsident ist eine ordentliche oder 
ausserordentliche Professorin oder ein ordentlicher oder aus-
serordentlicher Professor der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Bern oder eine nicht der Universität Bern an-
gehörige Person, die über eine juristische Ausbildung und ge-
nügende Erfahrung verfügt. 
3 Die weiteren vier Mitglieder setzen sich zusammen aus 

a zwei ordentlichen oder ausserordentlichen Professorinnen 
und Professoren der Universität Bern, 

b einer Dozentin oder einem Dozenten gemäss Artikel 21 
Absatz 1 Buchstaben c bis e des Gesetzes vom 5. Sep-
tember 1996 über die Universität (UniG) oder einer Assis-
tentin oder einem Assistenten gemäss Artikel 50 Absatz 1 
Buchstaben a bis e3 UniV und 
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c einer oder einem Studierenden der Universität Bern. 
4 Der Senat wählt die Präsidentin oder den Präsidenten sowie 
die weiteren Mitglieder der Rekurskommission. 
5 Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

VIZEPRÄSIDIUM Art. 4 1 Die Kommission wählt aus dem Kreis ihrer Mitglieder 
eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten zur Vertretung 
der Präsidentin oder des Präsidenten. 
2 Für die anderen Kommissionsmitglieder wird keine Stellvertre-
tung bestellt. 

JURISTISCHES SEKRETARIAT Art. 5 1 Die Juristische Sekretärin oder der Juristische Sekre-
tär der Rekurskommission erfüllt namentlich die folgenden Auf-
gaben:  

a Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten sowie 
der weiteren Kommissionsmitglieder in allen Belangen der 
Kommissionstätigkeit, 

b Mitwirkung bei der Instruktion, 
c Redaktion von Entscheiden, Verfügungen, Vernehmlas-

sungen und der weiteren Korrespondenz, 
d Protokollführung. 

2 Die Juristische Sekretärin oder der Juristische Sekretär nimmt 
an den Verhandlungen der Kommission mit beratender Stimme 
teil. 
3 Sie oder er darf keine Ämter in der universitären Selbstverwal-
tung bekleiden. 
4 Die Juristische Sekretärin oder der Juristische Sekretär wird 
im Umfang einer halben Stelle entsprechend ihrer oder seiner 
Qualifizierung von der Universitätsleitung angestellt und finan-
ziert. 

ENTSCHÄDIGUNG DER  
KOMMISSIONSMITGLIEDER 

Art. 6 1 Die Universitätsleitung legt die Entschädigung der 
Präsidentin oder des Präsidenten fest. 
2 Die übrigen Mitglieder der Rekurskommission erhalten keine 
Entschädigung. 

AUSSTAND Art. 7 1 Ein Kommissionsmitglied, das an der angefochtenen 
Verfügung mitgewirkt hat oder persönlich davon betroffen ist, 
tritt in den Ausstand. 
2 Ist das Beschwerdeverfahren Gegenstand von Beratungen in 
einer universitären Organisationseinheit, der das Kommissions-
mitglied angehört, so hat es dort in den Ausstand zu treten. 

AMTSGEHEIMNIS Art. 8 1 Die Kommissionsmitglieder sowie die Juristische 
Sekretärin oder der Juristische Sekretär haben unter Vorbehalt 
von Artikel 8 über alle Tatsachen, die ihnen bei der Kommissi-
onstätigkeit zur Kenntnis gelangen, das Amtsgeheimnis zu 
wahren. 
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BERICHTERSTATTUNG Art. 9 1 Die Kommission orientiert das Rektorat regelmässig 
über ihre Praxis. 
2 Sie beantragt der Universitätsleitung die aus ihrer Sicht  
notwendigen Massnahmen zur Herstellung rechtmässiger Zu-
stände an der Universität. 
3 Zuständig für Berichterstattung und Antragstellung ist die Prä-
sidentin oder der Präsident. 

 3. Verfahren 

ANWENDBARES RECHT Art. 10 1 Das Verfahren der Rekurskommission richtet sich 
nach dem Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungs-
rechtspflege (VRPG)2. 

BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND  
-FASSUNG 

Art. 11 1 Die Rekurskommission ist beschlussfähig, wenn min-
destens drei Mitglieder anwesend sind. 
2 Sie entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der Anwesen-
den. 
3 Die Präsidentin oder der Präsident stimmt mit. Sie oder er hat 
bei Stimmengleichheit den Stichentscheid. 

EINLEITUNG DES VERFAHRENS, 
ERLASS VON ZWISCHEN- 
VERFÜGUNGEN UND INSTRUKTION 

Art. 12 1 Die Präsidentin oder der Präsident bestätigt schrift-
lich den Empfang der Beschwerde. 
2 Sie oder er leitet das Verfahren ein und ist zuständig für den 
Erlass von Zwischenverfügungen gemäss Artikel 61 VRPG und 
für die Instruktion des Verfahrens gemäss Artikel 69 VRPG. 

VORBEREITUNG DES ENTSCHEIDS Art. 13 1 Nach abgeschlossenem Instruktionsverfahren berei-
tet die Präsidentin oder der Präsident den Entscheid vor (Refe-
rat). 
2 Sie oder er kann die Vorbereitung des Entscheides einem an-
deren Kommissionsmitglied übertragen. 
3 Wenn das Referat vorliegt, setzt die Präsidentin oder der Prä-
sident eine Kommissionssitzung an oder leitet das Verfahren für 
einen Zirkularentscheid ein. 

ENTSCHEID 

1. KOMMISSIONSSITZUNG 
Art. 14 1 Findet eine Kommissionssitzung statt, so stellt die 
Referentin oder der Referent Antrag über die Erledigung der Be-
schwerde und begründet diesen. 
2 Die anschliessende Diskussion wird von der Präsidentin oder 
vom Präsidenten geleitet; sie oder er kann eine Beschränkung 
der Redezeit anordnen. 
3 Änderungsanträge können sich auf die beantragte Rechts-
folge oder auf die beantragte Begründung beziehen. 
4 Unterabänderungsanträge kommen vor den Änderungsanträ-
gen, diese vor den Hauptanträgen zur Abstimmung. Über den 
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Antrag der Referentin oder des Referenten wird im Rahmen die-
ser Regel am Schluss abgestimmt.
5 Alle anwesenden Kommissionsmitglieder stimmen mit; die
Stimmenthaltung ist unzulässig.

Art. 15 1 Die Kommission kann auf Anordnung der Präsidentin
oder des Präsidenten auf dem Weg der Aktenzirkulation ent-
scheiden, sofern

a mindestens drei Kommissionsmitglieder erreichbar sind,

b sich Einstimmigkeit ergibt, und

c kein Kommissionsmitglied die Einberufung der Kommis-
sion verlangt.

2 Alle erreichbaren Kommissionsmitglieder müssen sich zur Be-
schwerde äussern; Stimmenthaltung ist unzulässig.
3 lm Übrigen ist Artikel 13 sinngemäss anwendbar.

Art. 16 1 Die Präsidentin oder der Präsident entscheidet über
das Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden
und Eingaben.
2 Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine
kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes.

Ar1.17 1 Der Entscheid nennt die Namen der mitwirkenden
Kommissionsmitglieder sowie der Juristischen Sekretärin oder
des Juristischen Sekretärs.
2 Die Präsidentin oder der Präsident sowie die Juristische Sek-
retärin oder der Juristische Sekretär unterzeichnen den Ent-
scheid.
3 Der Entscheid wird den Parteien und der Vorinstanz durch ein-
geschriebene Post eröffnet.

Art. 18 1 Die Verlegung der Partei- und der Verfahrenskosten
richtet sich nach dem VRPG
2 Die Höhe der Verfahrenskosten richtet sich nach den Artikeln
19 bis 22 der Verordnung vom 22. Februar 1995 über die Ge-
bühren der Kantonsvenrualtung (GebV)3.

4. lnkrafttreten

Art. 19 1 Dieses Reglement tritt mit Beschluss durch den Senat
in Kraft und ersetzt das Reglement über die Rekurskommission
vom 14. April 2015.

lm Namen des Senats
Der Rektor:

Prof. Dr. Christian Leumann
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